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Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 20.11.2025 

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
 
TOP 7.11 
Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen für die Investitionsmaßnahme 5411003106 - 
Sanierung Schafbrücke 
Vorlage: BV-HFAQ/013/25 
 
 
 Beschluss: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg beschließt die Bereitstellung 
außerplanmäßiger Mittel für die Investitionsmaßnahme 5411003106 – Sanierung Schafbrücke in 
Höhe von 30.000 €. Die Deckung soll aus verfügbaren Mitteln der Investitionsmaßnahme 
5411003083 – Sanierung „Am Stapel Gernrode“ in voller Höhe erfolgen. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der 
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. F. Ruch     (Siegel) 
Frank Ruch 
Oberbürgermeister  
Welterbestadt Quedlinburg  
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Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 20.11.2025 

Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg 
 
 
TOP 7.12 
Annahme von Spenden und ähnlichen Zuwendungen für die Welterbestadt Quedlinburg 
Vorlage: BV-HFAQ/012/25 
 
 
 Beschluss: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der Annahme von Spenden und Sponsoring mit  
einem Wert von über 1.000 Euro wie folgt zu: 
 
- für das Bürgerprojekt „Brunnen friedliche Revolution 1989-1990 – Deutsche Einheit“ 
 
     • 2.000 € von Reinhard Brinksmeier  

     • 3.000 € von Dr. Frank u. Iris Arand 

     • 1.010 € von Jürgen u. Angelika Meusel 

     • 2.000 € von Prof. Dr. Heinz u. Gisela Rieter 

     • 2.000 € von  Dr. Peter Zahn 

 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der 
Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
gez. F. Ruch     (Siegel) 
Frank Ruch 
Oberbürgermeister  
Welterbestadt Quedlinburg  

 

 
 


